
Vorgaben des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude 

zur Erlangung des Qualitätssiegels QNG-Plus in der Siegelvariante NW23 

(Neubau Nichtwohngebäude) 

Das Qualitätssiegel QNG-PLUS des Bundes ist ein staatliches Gütesiegel für Gebäude. 

Voraussetzung für eine Vergabe von QNG-PLUS ist ein Nachweis der Erfüllung allgemeiner und 

besonderer Anforderungen an die technische, funktionale, ökologische, soziokulturelle und 

ökonomische Qualität von Gebäuden sowie an die Qualität der Planungs- und Bauprozesse auf 

Grundlage einer unabhängigen Prüfung. In Abhängigkeit vom konkreten Anwendungsfall aus 

Gebäude- und Nutzungsart sowie Maßnahmenart (z.B. Neubaumaßnahme) können spezifische 

Varianten der Qualitätssiegel (Siegelvarianten) vergeben werden. Eine Voraussetzung für die 

Erteilung der Qualitätssiegel ist die Erfüllung der besonderen Anforderungen an den Beitrag von 

Gebäuden zur nachhaltigen Entwicklung im öffentlichen Interesse (im Folgenden 

„Gebäudeanforderungen“). Die vom Siegelgeber formulierten Gebäudeanforderungen für das BV 

Neubau historisches Rathaus in Gronau sind im Folgenden beschrieben. 

 

Nachhaltige Materialgewinnung 

Dem Gebäude darf nur QNG-PLUS zuerkannt werden, wenn 

• mindestens 50% der verbauten Hölzer, Holzprodukte und / oder Holzwerkstoffe nachweislich aus 

nachhaltiger Forstwirtschaft stammen 

Hölzer, Holzprodukte und / oder Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft, wenn 

durch Vorlage eines Zertifikates die geregelte, nachhaltige Bewirtschaftung des Herkunftsforstes 

nachgewiesen wird. Folgende Zertifikate werden für eine Nachweisführung anerkannt:  

o PEFC (Pro-gramme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)   

o FSC (Forest Stewardship Council) 

und  

•  mindestens 30 % der Masse des im Hoch- und Tiefbau neu eingebauten Betons, der neu     

eingebauten Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate (Gesamtmasse) einen erheblichen Recyclinganteil 

haben 

Als Baustoffe mit erheblichem Recyclinganteil gelten:  

- Beton unter Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 in den maximal 

zulässigen Anteilen nach der jeweils gültigen Richtlinie des Deutschen Ausschusses für 

Stahlbeton e. V. (DAfStb).  

-  ungebundene Erdbaustoffe aus zertifizierten güteüberwachten Recyclingmaterialien z. B. für 

den Einsatz als Sauberkeitsschichten unter Gründungen oder im Bereich des Wegebaus auf 

dem Grundstück. 

- Pflanzsubstrate aus güteüberwachten Recyclingbaustoffen wie Ziegelsplitt für die Gebäude- 

und Landschaftsbegrünung. 

   

 

Erforderliche Nachweise zur Einhaltung der nachhaltigen Materialgewinnung 

• PEFC-Zertifikate (Programme für Endorsment of Forest Certification Schemes)  

• FSC-Zertifikate (Forest Stewardship Council)  

• Schlussrechnungen und Leistungsverzeichnisse der Gewerke mit den relevanten  



  Materialien in Auszügen  

• Lieferscheine der zertifizierten Hölzer bzw. Holzwerkstoffe   

• Massebilanz aller neu eingebauten Betone, Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate nach Gewerken 

inklusive Angaben über den prozentualen Anteil an der neueingebauten Gesamtmasse des 

Baustoffs    

• Erklärung der Baufirmen über den normgerechten Einsatz von Recyclingbeton 

• Prüfzeugnisse für die mineralischen Recyclingmaterialien, die durch anerkannte Prüfstellen 

(Fremdüberwachung) erstellt wurden. Diese dürfen bei Auslieferung des Recyclingmaterials 

nicht älter als sechs Monate sein.   

• Lieferscheine  Herstellererklärungen  

• Die Masse für Beton unter Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen ist separat zu 

ermitteln, der Recyclinganteil ist auf diese Masse zu beziehen.  

• Die Masse für Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate ist als Summe zu ermitteln, der 

Recyclinganteil ist auf diese Gesamtmasse zu beziehen.  

•  Betrachtet werden die jeweiligen Gesamtmassen der zwei Fraktionen 

Erdbaustoffe/Pflanzsubstrate und Beton.  Eine Verrechnung/Kompensation zwischen 

Beton und Erdbaustoffe/Pflanzsubstrate ist nicht zulässig. 

 

Schadstoffvermeidung in Baumaterialien  

Dem Gebäude darf nur QNG-PLUS zuerkannt werden, wenn 

• der Bauherr alle bauausführenden Firmen vertraglich zur Einhaltung der                                                    

  QNG-Qualitätsanforderungen an die Schadstoffvermeidung verpflichtet hat und die Firmen nach   

  Fertigstellung ihrer Leistungen deren Erfüllung erklären.  

  Die QNG-Qualitätsanforderungen an die Schadstoffvermeidung sind beschrieben im  

  Anhangdokument 313 zu dieser Anlage.    

 

Erforderliche Nachweise zur Schadstoffvermeidung in Baumaterialien 

• Vertragsauszüge und/oder Qualitätssicherungsvereinbarungen  

• Firmenerklärungen und/oder Auszüge aus Abnahmeprotokollen  

• Analog zu Vorgaben der DGNB: Alle vom Auftragnehmer geplanten Produkte und Baustoffe sind  

  vor der Verwendung in vorgefertigte Positivlisten des DGNB Auditors einzutragen und von diesem  

  vor der Verwendung freizugeben. Hierzu werden auch die Produktdatenblätter, Sicherheitsdaten-  

  blätter und eventuelle Zertifikate sowie Herstellererklärungen eingereicht. 


